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und 2 nicht hätte genehmigt werden dürfen. Der Antrag kann nur bis 
zum 31. Januar 1991 gestellt werden. Die Vertragspartner sind an dem 
Verfahren zu beteiligen.

(2) Der Antrag auf Wiederaufgreifen des Genehmigungsverfahrens 
hat aufschiebende Wirkung.

(3) Ist die Eintragung im Grundbuch bereits erfolgt, so hat das 
zuständige Genehmigungsorgan die Eintragung eines Widerspruchs 
gegen die Richtigkeit des Grundbuches von Amts wegen zu veranlas
sen, wenn der Antragsteller sein früheres Eigentumsrecht an dem 
betroffenen Grundstück glaubhaft macht und das Rechtsgeschäft 
nach dem 18. Oktober 1989 abgeschlossen wurde. Die Löschung des 
Widerspruchs ist zu veranlassen, wenn im Falle einer Beschwerde 
gegen das Wiederaufgreifen des Genehmigungsverfahrens eine ab
schließende Entscheidung zugunsten des Beschwerdeführers ergan
gen ist.

§8
Beschwerdeverfahren und Zulässigkeit 

des Gerichtsweges

(1) Wird die Genehmigung gemäß § 6  Absatz 1 versagt, steht den 
Vertragspartnern das Recht der Beschwerde zu.

(2) Wird der Antrag auf Wiederaufgreifen des Genehmigungsver
fahrens abschlägig entschieden, kann der Antragsteller dagegen 
Beschwerde einlegen.

(3) Gegen das Wiederaufgreifen des Genehmigungsverfahrens 
kann vom Erwerber Beschwerde eingelegt werden.

(4) Auf das Recht der Beschwerde und die gerichtliche Nachprü-' 
fung finden die Bestimmungen der Grundstücksverkehrsverordnung 
Anwendung. Die Beschwerde gemäß Absätze 1, 2 oder 3 hat keine 
aufschiebende Wirkung.

§9
Schlußbestimmung

Diese Verordnung tritt mit Veröffentlichung in Kraft.

Berlin, den 11. Juli 1990

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

de M a i z i ö r e  
Ministerpräsident
Dr. R о m b e r g 

Minister der Finanzen 
Dr. D i e s t e 1 

Minister des Innern

Verordnung 
zur Regelung der Preisangaben 
— Preisangabenverordnung — 

vom 11. Juli 1990

Auf Grund des §5 des Gesetzes vom 22. Juni 1990 über die 
Preisbildung und die Preisüberwachung beim Übergang zur sozialen 
Marktwirtschaft — Preisgesetz — (GBl. I Nr. 37 S. 471) wird folgen
des verordnet:

§1
Grundvorschriften

(1) Wer Letztverbrauchern gewerbs- oder geschäftsmäßig oder 
regelmäßig in sonstiger Weise Waren oder Leistungen anbietet oder 
als Anbieter von Waren oder Leistungen gegenüber Letztverbrau
chern in Zeitungen, Zeitschriften, Prospekten, auf Plakaten, im

Rundfunk oder Fernsehen oder auf sonstige Weise unter Angabe von 
Preisen wirbt, hat die Preise anzugeben, die einschließlich der 
Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile unabhängig von einer 
Rabattgewährung zu zahlen sind (Endpreise). Soweit es der allgemei
nen Verkehrsauffassung entspricht, sind auch die Verkaufs- oder 
Leistungseinheit und die Gütebezeichnung anzugeben, auf die sich die 
Preise beziehen. Auf die Bereitschaft, über den angegebenen Preis zu 
verhandeln, kann hingewiesen werden, soweit es der allgemeinen 
Verkehrsauffassung entspricht und Rechtsvorschriften nicht entge
genstehen.

(2) Bei Leistungen können, soweit es üblich ist, abweichend von 
Absatz 1 Satz 1 Stundensätze, Kilometersätze und andere Verrech
nungssätze angegeben werden, die alle Leistungselemente einschließ
lich der anteiligen Umsatzsteuer enthalten. Die Materialkosten 
können in die Verrechnungssätze einbezogen werden.

(3) Bei Waren und Leistungen, deren Preise auf Grund von Tarifen 
oder Gebührenregelungen bemessen werden, die durch Gesetz oder 
auf Grund eines Gesetzes festgesetzt oder behördlich genehmigt sind, 
genügt die Angabe der Preise in der festgesetzten oder genehmigten 
Form. Sind Waren und Leistungen den in Satz 1 genannten Waren 
und Leistungen vergleichbar, ohne einer staatlichen Preisregelung im 
Sinne des Satzes 1 zu unterliegen, so können, soweit es der allgemei
nen Verkehrsauffassung entspricht, die Preise in einer der Festsetzung 
oder Genehmigung entsprechenden Form angegeben werden. Wer
den Preise entsprechend den Sätzen 1 und 2 angegeben, so ist auch 
anzugeben, in welcher Höhe zur Zeit der Angabe die Umsatzsteuer 
und sonstige Angaben zusätzlich anfallen. Die Ausnahmen der 
Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn Elektrizitäts-, Gas- und Fernwärme- 
Versorgungsunternehmen Preisvergleiche, Durchschnitts- oder Ge
samtpreise angeben oder damit werben.

(4) Bestehen für Waren oder Leistungen Liefer- oder Leistungsfri
sten von mehr als vier Monaten, so können abweichend von Absatz 1 
Satz 1 für diese Fälle Preise mit einem Änderungsvorbehalt angege
ben werden; dabei sind auch die voraussichtlichen Liefer- und 
Leistungsfristen anzugeben. Die Angabe von Preisen mit einem 
Änderungsvorbehalt ist auch zulässig bei Waren oder Leistungen, die 
im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen erbracht werden, sowie bei 
Leistungen, deren Preise auf Verträgen, Beschlüssen oder Empfehlun
gen im Sinne des § 99 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen beruhen.

(5) Bei Waren, die nicht in Fertigpackungen, in offenen Packungen 
oder in durch Rechtsvorschrift festgelegten Mengen vermarktet 
werden (lose Waren), ist der Preis bei nach Gewicht vermarkteter 
Ware entsprechend der allgemeinen Verkehrsauffassung auf 1 Kilo
gramm oder Г00 Gramm und bei nach Volumen vermarkteter Ware 
entsprechend der allgemeinen Verkehrsauffassung auf 1 Liter oder 
100 Milliliter zu beziehen. Wird lose Ware üblicherweise in Mengen 
von 100 Liter und mehr oder 50 Kilogramm und mehr abgegeben, so 
ist der Preis auf die Verkaufseinheit zu beziehen, die der allgemeinen 
Verkehrsauffassung entspricht

(6 ) Die Angaben nach dieser Verordnung müssen der allgemeinen 
Verkehrsauffassung und den Grundsätzen von Preisklarheit und 
Preiswahrheit entsprechen. Sie müssen dem Angebot oder der 
Werbung eindeutig zugeordnet, leicht erkennbar und deutlich lesbar 
oder sonst gut wahrnehmbar sein. Bei der Aufgliederung von Preisen 
sind die Endpreise hervorzuheben.

§2
Handel

(1) Waren, die in Schaufenstern, Schaukästen, innerhalb oder 
außerhalb des Verkaufsraumes auf Verkaufsständen oder in sonstiger 
Weise sichtbar ausgestellt werden, und Waren, die vom Verbraucher 
unmittelbar entnommen werden können, sind durch Preisschilder 
oder Beschriftung der Ware auszuzeichnen.

(2) Waren, die nicht unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 im 
Verkaufsraum zum Verkauf bereitgehalten werden, sind entweder 
nach Absatz 1 auszuzeichnen oder dadurch, daß die Behältnisse oder 
Regale, in denen sich die Waren befinden, beschriftet werden oder 
daß Preisverzeichnisse angebracht oder zur Einsichtnahme aufgelegt 
werden.


